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Der Bezirksverband Oberbayern sieht 
einen großen Handlungsbedarf bei der 
Entlastung von Lehrkräften von Verwal-
tungstätigkeiten, aber auch der Optimie-
rung der Verwaltungstätigkeiten aller 
Beschäftigten an Bayerns Schulen. Die 
Verwaltungstätigkeiten halten Lehrkräfte 
oft von ihren eigentlichen pädagogischen 
Tätigkeiten ab. Hierfür hat der BLLV kon-
krete Vorschläge für Entlastungsmög-
lichkeiten bei den Lehrkräften und der 
Schulleitung. Ein Zuviel an Bürokratie 
und zeitaufwendige Verwaltungstätig-
keiten behindern außerdem die Tätig-
keiten an den Schulen, Schulämtern und 
Regierungen. Zentral für eine Verbesse-
rung in diesen Bereichen sind qualifizier-
te Verwaltungskräfte und eine effiziente 
Schul-, Daten- und Personalverwaltung. 
Der BLLV Oberbayern begrüßt deshalb 
auch die Initiative zur Entbürokratisie-
rung von Staatsministerin Anna Stolz.

Jedoch müssen hierfür konkrete Maß-
nahmen ergriffen werden. Im Folgenden 
finden Sie einige dieser Maßnahmen, 
die der BLLV Oberbayern fordert, um die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu ent-
lasten.  

1. Maßnahmen zur Entlastung 
von Lehrerinnen und Lehrern

Hierbei steht die Belastung durch nicht-
pädagogische Tätigkeiten im Fokus.

Konkret könnten folgende Aufgaben und 
Tätigkeitsbereiche von Verwaltungskräf-
ten übernommen werden:

1. Das Führen von Listen, wie beispiels-
wiese Schüler- und Notenlisten.

 2. Die Verwaltung und Erfassung von 
Fehltagen sowie Attesten und schrift-
lichen Entschuldigungen.

 3. Das Einsammeln von unterzeichne-
ten Elternbriefen.

 4. Das Einsammeln von Zusatzaufga-
ben.

 5. Das Einsammeln von Datenschutzer-
klärung & Schweigepflichtentbindun-
gen.

 6. Das Ausfüllen von Formularen für 
Lese-Rechtschreibtestungen, Dys-
kalkulie und anderen Testungen. 

 7. Die Vorbereitung von Schulwech-
seln.

 8. Das Ausdrucken von Zeugnissen.

 9. Das Führen von Schülerakten.

10. Die Betreuung der digitalen Endgerä-
te.

11. Die Verwaltung und Bestellung der 
Lehrmaterialien (Schulbücher, Ta-
schenrechner etc.)

12. Die Organisation von Klassenfahr-
ten, inklusive Planung (in Absprache 
mit Klassleiter wegen der pädagogi-
schen Dimension), Elternbriefe und 
finanzielle Abwicklung.

13. Die Organisation und das Protokol-
lieren von monatlichen Helferrunden 
für Kinder mit Inklusionsbedarf.

Außerdem können Prozesse beschleu-
nigt werden:

Beispiel Schweigepflichtentbindungen: 
Hier könnten Eltern und die zuständige 
Person (z.B. Ärztin/Arzt) selbst kommu-
nizieren und die Schule erhält nur die 
ausgefüllte Erklärung und muss nicht 
den ganzen Prozess steuern.

2. Maßnahmen zur Entlastung 
von Fachlehrkräften und 
besseren Nutzung  
der Mobilen Reserve

 1. Fachlehrkräfte sollen Kurseinteilung 
und Kurslisten nicht selbst erstellen 
und führen müssen.

 2. Materialgeld sollen weder Fachlehr-
kräfte noch Klassenleitungen ein-
sammeln müssen.

 3. Der Ersatz der Einsatzpläne der Mo-
bilen Reserve durch Monatspläne.

3. Maßnahmen zur Entlastung 
der Schulleitung

Das Kerngeschäft der Schulleitung be-
steht darin, pädagogische Entscheidun-
gen, Aufgaben und Probleme der Schule 
zu lösen bzw. einen Umgang mit diesen 
zu finden. Diese dürfen nicht durch zeit-
aufwändige und übertriebene Bürokratie 
bzw. durch unnötige Verwaltungsaufga-
ben eingeschränkt werden.

Deswegen schlägt der BLLV folgende 
Maßnahmen zur Entlastung der Schul-
leitungen vor:

 1. Die Übernahme des Erstellens von 
Statistiken und Erhebungen durch 
Verwaltungskräfte.

 2. Die Reduzierung des Unterrichtsde-
putats für Schulleitungen, um allen 
pädagogischen Angelegenheiten 
und den bürokratischen Erfordernis-
sen gerecht zu werden.

 3. Schulleitungen und Schulämter be-
nötigen einen uneingeschränkten 
Zugang zum bayerischen Behörden-
netz (Zugriff auf einschlägige ge-
richtliche Entscheidungen).

ENTBÜROKRATISIERUNG
KONKRETE MÖGLICHKEITEN DER ENTLASTUNG  
DER BESCHÄFTIGTEN AN BAYERNS SCHULEN

 4. Ganztag: Formulare laufen 3-fach 
zwischen Schule – Schulamt – Re-
gierung hin und her. Hier muss es ei-
nen neuen digitalen Prozess geben, 
bei dem Art sowie Anzahl der Grup-
pen und auch der Prozessfortschritt 
auf einen Blick klar erkennbar sind 
(Antragstellung – Genehmigung- 
Vertragswunsch – Genehmigung)

 5. Einverständniserklärungen von El-
tern für die gesamte Schullaufbahn 
(Datenschutz etc.) – nur bei Ände-
rungen neu stellen.

4. Entlastung der Schulen, 
Schulämter und Regierun-
gen in Einstellungs- und 
Verwaltungsprozessen von 
Personal an Schulen

 1. Weniger Formulare und Dopplungen 
von auszufüllenden Formularen 

Beispiel: Das Landesamt für Finan-
zen fordert beim Einstellungsprozess 
z. B. nochmal ein gesondertes Blatt 
mit Daten, die überall schon stehen 
ein. Dieses Formular heißt „Personal-
bogen Beamte auf Widerruf” (Formu-
lar-Nr. B 501).

 2. Digitalisierung an Regierungen und 
Schulämtern: Hier wäre insbeson-
dere die Möglichkeit, Verträge online 
ausfüllen zu können zu fördern. Die 
Einführung der digitalen Unterschrift 
wäre hier also von großer Bedeu-
tung. 

 3. Allgemein Bewerbungsprozesse 
digitalisieren: Es muss ein Einstel-
lungsportal geben, welches sämt-
liche Unterlagen sammelt und erst 
weitergibt, wenn alle Unterlagen voll-

ständig erfasst sind.

 4. Mehr Vereinheitlichung von Verträ-
gen wo dies möglich ist.

 5. Dienstliche Beurteilung weiter digi-
talisieren. Papierform grundsätzlich 
abschaffen.

 6. Teilzeitanträge nicht mehr jährlich 
einreichen. Nur bei Veränderungen 
des Teilzeitmaßes oder der Beurlau-
bung sollten neue Anträge gestellt 
werden.

 7. Kompatibilität von SVS und ASV/
ASD fördern.

5. Bürostrukturen  
und Verwaltungskräfte

Es sind an allen Schulen standardisier-
te Büroabläufe zu schaffen. So kann 
die Verwaltungsarbeit erleichtert und 
optimiert werden. Dann ist bei Verset-
zungen und Umsetzungen ein reibungs-
loser Übergang möglich, da eine lange 
Einarbeitungszeit in die jeweiligen schul-
eigenen Verwaltungsabläufe wegfällt. 
Trotzdem brauchen Schulen, Lehrer-
konferenzen und Schulleitungen mehr 
Freiheit und damit mehr Eigenverantwor-
tung, insbesondere bei allen pädagogi-
schen Entscheidungen.

Um Verwaltungskräfte effektiv an Schu-
len einzusetzen, ist es unabdingbar, 
dass konkrete Aufgaben für die jeweili-
gen Ebenen festgelegt werden. So kön-
nen Doppelungen in der Arbeit der Ver-
waltung vermieden werden, da sich die 
jeweilige Ebene nur um ihre Aufgaben 
kümmert. Zudem müssen die Kompeten-
zen der Verwaltungskräfte ausgeweitet 
werden, um eine tiefgreifende Entlastung 
zu ermöglichen. So können die Lehrkräf-

te wieder zum Kerngeschäft, also dem 
Unterrichten, Bilden und Erziehen zu-
rückkehren und hier wieder ihren Fokus 
setzen. Hierfür braucht es entsprechend 
qualifiziertes Personal.

6. Daten- und  
Informationsverwaltung

Eine verlässliche, funktionierende und 
vor allem einheitliche Datenverwaltung 
ist für alle Verwaltungsebenen zu schaf-
fen. So erübrigen sich eine Vielzahl 
von Nachfragen und statistischen Erhe-
bungen, die bislang für die Schulen mit 
einem erheblichen und zusätzlichen Ver-
waltungsaufwand verbunden sind. 

Bei der externen Evaluation sind die zu 
stellenden Schuldaten, das Portfolio und 
der Bürokratieaufwand kritisch zu bewer-
ten. Dabei stellt sich bei dem erforderli-
chen Aufwand insgesamt die Frage nach 
der Verhältnismäßigkeit bezüglich der 
Effektivität und den Konsequenzen aus 
den Ergebnissen der Evaluation.

Alle gültigen Gesetze, Verordnungen, 
KMBek, KMS etc. müssen auf einer 
Plattform für alle Beschäftigten zugäng-
lich gemacht werden.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Es gibt noch viele wei-
tere Bereiche, die das KM angehen 
muss. Wir werden den Prozess positiv, 
aber auch kritisch begleiten. Am Ende 
muss ein „WENIGER” an Bürokratie an 
Schulen und ein „MEHR” an Entlastung 
unserer Kolleginnen und Kollegen her-
auskommen.
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